
Leitsatz zu Beschluss 21-72 

 

Entscheidungserhebliche Normen: 

§ 47 Abs. 1 Satz 3 VgV 

§ 124 Abs. 1 Nr. 4 GWB 

 

1. Nach Art. 63 Abs. 1 der Richtlinie 2014/24/EU bzw. § 47 Abs. 1 Satz 3 VgV können sich 

Wirtschaftsteilnehmer in Bezug auf die Kriterien für die einschlägige berufliche Erfahrung 

(dies sind nach Art. 58 Abs. 4 der Richtlinie 2014/24/EU in der Regel Referenzen) nur 

dann auf die Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen stützen, wenn das andere Unter-

nehmen auch die Arbeiten ausführt bzw. die Dienstleistung erbringt, für die die Leistungs-

fähigkeit nachzuweisen ist. Das bedeutet hinsichtlich der durch eine Referenz nachzu-

weisenden beruflichen Erfahrung, dass alle Teile der ausgeschriebenen Leistung, für 

welche eine Referenz zu erbringen war und für die der Bieter nicht auf eine eigene Refe-

renz zurückgreifen kann, von dem Unternehmen auszuführen sind, auf dessen Leis-

tungsfähigkeit – nämlich die durch eine Referenz nachzuweisende berufliche Erfahrung – 

sich der Bieter stattdessen stützen will. 

2. Ein allgemeines Berufen darauf, dass Mitarbeitende der eignungsverleihenden Unter-

nehmen, die an den entsprechenden Referenzaufträgen beteiligt waren, dem neu ge-

gründeten Tochterunternehmen über den gesamten Leistungszeitraum irgendwie zur 

Verfügung stehen, kann aufgrund des deutlichen Wortlauts des Art. 63 Abs. 1 der Richtli-

nie 2014/24/EU und des § 47 Abs. 1 Satz 3 VgV angesichts der Intention des Richtlinien-

gebers, die Eignungsleihe stärker zu reglementieren, nicht ausreichen. 

3. Hat ein Unternehmen überhaupt keine eigenen, bei der Eignungsprüfung zu berücksich-

tigenden Referenzen, muss das die Eignung „verleihende“ Unternehmen die gesamten 

von der Referenz umfassten Leistungen ausführen. 

4. Hat der Auftraggeber zulässigerweise nach Art. 4 Abs. 7 der Verordnung (EG) 1370/2007 

ein Selbstausführungsgebot bzgl. eines bedeutenden Teils der öffentlichen Personenver-

kehrsdienste festgelegt, kann ein Unternehmen in diesem Umfang keine Eignungsleihe 

durch Berufen auf Referenzen anderer Unternehmen in Anspruch nehmen, wenn diese 

nach § 47 Abs. 1 S. 3 VgV die Leistung erbringen müssten. 

5. § 124 Abs. 1 Nr. 4 GWB setzt voraus, dass nur das Unternehmen vom Verfahren ausge-

schlossen werden kann, das selbst eine wettbewerbsbeschränkende Absprache getrof-

fen hat. Eine Zurechnung des Verhaltens anderer, auch konzernverbundener Unterneh-

men sieht weder § 124 GWB noch Art. 57 der Richtlinie 2014/24/EU vor. 



6. Die bloße Durchführung von kartellbehördlichen Ermittlungsmaßnahmen reicht regelmä-

ßig noch nicht aus, um einen Ausschlussgrund nach § 124 Abs. 1 Nr. 4 GWB zu begrün-

den. 


